
 

 

 

 

 

 
 
Reform Betreuungsrecht 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Lambrecht, 
 
als Vorsitzender des Betreuungsgerichtstages e.V. wende ich mich heute wegen der 
anstehenden Reform des Betreuungsrechts an Sie.  
 
Dass im Betreuungsrecht dringender Reformbedarf besteht, haben bereits die beiden 
in der letzten Legislaturperiode vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz in Auftrag gegebenen Forschungsvorhaben gezeigt. Der von Ihrem 
Haus durchgeführte Diskussionsprozess „Selbstbestimmung und Qualität im 
Betreuungsrecht“ hat diese Diagnose eindrucksvoll bestätigt und zugleich eine Vielzahl 
von Ansätzen aufgezeigt, die die Qualität der rechtlichen Betreuung im Interesse der 
Betroffenen und insbesondere ihres Selbstbestimmungsrechts verbessern können. In 
die umfangreiche Diskussion hat sich neben dem Betreuungsgerichtstag die große 
Vielfalt der Akteure im Betreuungsrecht intensiv eingebracht. Einbezogen und in den 
Arbeitsgruppen engagiert waren auch – und das ist sowohl ein Novum als auch eine 
große Stärke dieses Verfahrens – von Betreuung betroffene Menschen; diese setzen 
große Hoffnungen auf eine Verbesserung ihrer Situation in der rechtlichen Betreuung.  
 
Es ist deshalb dringend notwendig, dass die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses 
noch in dieser Legislaturperiode Eingang in das Bundesgesetzblatt finden. Im Hinblick 
auf die verbleibende Restlaufzeit der Legislaturperiode würden wir daher gern 
baldmöglichst mit Ihrem Haus über einen Referentenentwurf diskutieren.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Vorsitzender 
 
 

27.05.2020 

An die Bundesministerin  
der Justiz und für Verbraucherschutz 
Frau Christine Lambrecht 
 
Mohrenstraße 37 
10117 Berlin 

 


